
Salzlandkreis 
 

Der Landrat 
 

 
  

 
Der Salzlandkreis erlässt folgende 
 

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest 
bei Nutzgeflügel - Beobachtungsgebiet 

 
 
In Krosigk, Landkreis Saalekreis, ist am 23.03.2021 der Ausbruch der Geflügelpest amtlich 
festgestellt worden. Das Beobachtungsgebiet erstreckt sich in den Salzlandkreis. Aufgrund §§ 18 
und 27 der Geflügelpest – Verordnung (GeflPestV) ordne ich nachstehende Maßnahmen an: 
 

1. Für den Salzlandkreis wird ein Beobachtungsgebiet festgelegt, welches die Ortsteile der 
Einheitsgemeinde Könnern: Sieglitz, Hohenedlau, Mitteledlau umfasst. 

 
2. Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme wird angeordnet. 

 
3. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

Begründung: 
 

Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde ein Gebiet 
um den Seuchenbetrieb mit einen Radius von mindestens drei Kilometern als Sperrbezirk fest. 
Darüber hinaus legt die zuständige Behörde um den Seuchenbetrieb umgebenden Sperrbezirk ein 
Beobachtungsgebiet fest. Der Radius von Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet zusammen beträgt 
mindestens zehn Kilometer.  
 
Am 23.03.2021 wurde durch das Friedrich-Löffler-Institut der Ausbruch der Geflügelpest in einer 
Geflügelhaltung im Landkreis Saalekreis (Krosigk) amtlich festgestellt. Das Beobachtungsgebiet 
erstreckt sich in den Salzlandkreis. 
 
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hoch ansteckende und anzeigepflichtige 
Viruserkrankung des Geflügels und anderer Vogelarten, die schnell epidemische Ausmaße 
annehmen und damit hohe Tierverluste und große wirtschaftliche Schäden zur Folge haben kann. 
Die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung kann mehrere Tage betragen. Infizierte 
Tiere können den Erreger bereits ausscheiden, bevor auf Geflügelpest hindeutende 
Krankheitserscheinungen auftreten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Krankheitserscheinungen 
nicht typisch sind. Sie können auch im Rahmen anderer Erkrankungen auftreten. Daher besteht die 
Gefahr, dass die Geflügelpest sich unerkannt weiter ausbreiten kann. Der Erlass der vorliegenden 
Allgemeinverfügung war damit dringend erforderlich. 
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe und 
damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, 
festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit habe ich zur Verhütung der Weiterverbreitung der 
Geflügelpest Gebrauch gemacht.  
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 

 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung begründet sich auf § 80 Absatz 2 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 
686), zuletzt geändert durch Art. 1a G v. 3.12.2020 (BGBl. I S. 2682).  
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine sich schnell ausbreitende Erkrankung, die zu 
erheblichen Gefahren für das Tierwohl führt und auch zu beträchtlichen wirtschaftlichen Einbußen. 
Zudem ist zu befürchten, dass der Ausbruch der Geflügelpest zu rigorosen Handelsbeschränkungen 



führen wird. Die effektive Verhinderung erheblicher tiergesundheitlicher und wirtschaftlicher 
Schäden ist höher zu bewerten als das entgegenstehende Interesse einzelner, von den Folgen der 
getroffenen Anordnung verschont zu werden. Im überwiegenden öffentlichen Interesse muss daher 
sichergestellt werden, dass die getroffenen Anordnungen sofort vollzogen werden können. 
Angesichts der Möglichkeit, dass aufgrund eines Ausbruchs der Geflügelpest rigorose 
Handelsbeschränkungen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland oder Teilen davon verhängt 
werden und den damit verbundenen, massiven volkswirtschaftlichen Schäden insbesondere aber 
auch wegen der drohenden Gesundheitsgefahren für Tiere, kann sich die Behörde nicht auf die 
aufschiebende Wirkung etwaiger Rechtsbehelfe und der damit verbundenen zeitlichen 
Verzögerungen hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung 
der Seuche einlassen. Nur wenn die angeordnete Maßnahme sofort und umfassend greift, kann das 
Risiko der Übertragung der Tierseuche auf Geflügel begrenzt werden. Persönliche und 
wirtschaftliche Interessen Einzelner, die der Anordnung der sofortigen Vollziehung entgegenstehen, 
müssen demgegenüber zurücktreten. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 – 206, 39104 Magdeburg erhoben werden. Die 
Erhebung hat schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erfolgen. 
Die Klage kann auch mit qualifizierter elektronischer Signatur durch Zuleitung über das Elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts erhoben werden. 

 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Magdeburg die aufschiebende Wirkung gem. § 80 
Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise wieder herstellen. 
 

 
Bernburg, 25.03.2021 
 
 
gez. i. V. Michling  
Stellv. des Landrates 
 
 
 
 

  



Rechtsgrundlagen: 

 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)  

 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  

 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen 
Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) 

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 
in der jeweils gültigen Fassung 

 
Hinweis 

 

Diese Allgemeinverfügung kann auf der Internetseite des Salzlandkreises eingesehen werden.  
 

Hinweise für das Beobachtungsgebiet: 

 Gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und 
Federwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte von Geflügel 
dürfen weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden. 

 
 Der Tierhalter hat sicher zu stellen, dass 

o die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen 
nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und 
dass diese Personen die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles 
oder sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 

o Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und 
Einwegkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

 
 Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht frei gelassen werden. 
 
 Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen 

ähnlicher Art ist verboten. 
 

 Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, 
tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien, die Träger des 
hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert worden sind, sowie 
Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind 
unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu 
reinigen und zu desinfizieren. 

 
 
Ausnahmen von den Schutzmaßregeln des § 27 der Geflügelpest-Verordnung können durch 
§§ 28 und 29 der Geflügelpest-Verordnung genehmigt werden.  
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem FD 31 des Salzlandkreises sofort zu 
melden. 
 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den Vorschriften der Geflügelpest-Verordnung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 
 
 
 
 
 



Beschreibung der Gebietskulisse:  
 
Beginnend mit der Kreisgrenze zum Saalekreis an der L50, Feldflur zum nordwestlichen Punkt der 
Autobahnraststätte Plötzetal West an der A14, A 14 folgend Richtung Könnern für 1 km bis zum 
Landwirtschaftsweg Golbitz - Mtteledlau, diesem folgend bis Mitteledlau, am westlichen Rand von 
Mitteledlau über die freie Feldflur Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Akazienberg, 
das eingeschlossene Gebiet zu den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Saalekreis   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


